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„Ja, ich bin für ein stärkeres Europa in manchen Bereichen. Aber mehr Europa ist für mich 
kein Selbstzweck. Ich will ein besseres Europa. Ein Europa, das in großen Fragen Größe und 
Ehrgeiz zeigt und sich in kleinen Fragen durch Zurückhaltung und Bescheidenheit auszeichnet. 
Als Präsident der nächsten Kommission werde ich mich genau dafür einsetzen. Das heißt, wir 
werden aufhören, uns in den Alltag unserer Bürger einzumischen und jede Kleinigkeit zu 
regeln.“

Jean-Claude Juncker, damals Kandidat für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten,  
Athen, 19. Mai 2014

NUR DORT TÄTIG WERDEN, WO EUROPA EINEN MEHRWERT BRINGT:  
75 % WENIGER INITIATIVEN PRO JAHR

Die Bürgerinnen und Bürger möchten kein Europa, das sich ohne Not in ihren Alltag einmischt. Deshalb reguliert die Juncker-
Kommission keine Ölkännchen oder Duschköpfe, sondern konzentriert sich auf das, was wir besser gemeinsam 
schaffen als allein – z. B. die Bewältigung der Flüchtlingskrise, die Sicherung unserer Außengrenzen oder die Übernahme 
einer führenden Rolle im Kampf gegen den Klimawandel.

Die Juncker-Kommission fokussiert sich auf zehn politische Prioritäten. Eingegriffen wird nur, wenn die EU einen 
Mehrwert bringt; ansonsten bleibt die Zuständigkeit bei den nationalen und lokalen Behörden.

Bessere Rechtsetzung: ehrgeizig bei den 
großen Fragen, zurückhaltend bei den 
kleinen
FAHRPLAN FÜR EINE ENGER VEREINTE, STÄRKERE 
UND DEMOKRATISCHERE UNION

Mai 2019
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EFFIZIENTER LIEFERN: ALLE GEPLANTEN VORSCHLÄGE BEREITS VORGELEGT

Um Ergebnisse dort zu erzielen, wo sie am dringendsten benötigt werden, müssen die EU-Organe enger 
zusammenarbeiten.

Mit einem Präsidenten, der basierend auf einem Mandat der Bevölkerung sowohl vom Europäischen Parlament als auch 
vom Europäischen Rat gewählt wurde, arbeitet die Kommission sehr viel effizienter mit den gesetzgebenden 
Organen zusammen als in der Vergangenheit.

Da die drei Organe vereinbart haben, welche Vorschläge im Legislativverfahren Vorrang haben sollen, werden 
Ausarbeitung und Annahme beschleunigt.

Bis zum Sommer 2018 hat die Juncker-Kommission sämtliche 
Legislativvorschläge vorgelegt, die sie zu Beginn ihres Mandats 
zugesagt hatte. Insgesamt legte sie 471 neue Legislativvorschläge vor 
und führte mehr als 44 Vorschläge weiter, die von früheren Kommissionen 
eingereicht worden waren. 348 davon wurden vom Europäischen Parlament 
und vom Rat verabschiedet oder es wurde eine Einigung erzielt. Bemerkenswert 
ist, dass in etwa 90 % der Fälle der endgültige Kompromiss einstimmig im 
Ministerrat gebilligt, also von allen 28 Mitgliedstaaten mitgetragen wurde.

In rund 90 % der 
angenommenen Vorschläge 
wurde der letztendliche 
Kompromiss im Rat einstimmig 
gebilligt.

NACHWEISBASIERTE RECHTSETZUNG: INTERNATIONALE ANERKENNUNG

Die Juncker-Kommission hatte sich vorgenommen, nur einzugreifen, wenn die EU einen Mehrwert bringt. Eine 
Bestandsaufnahme vor einiger Zeit ergab, dass unsere Bemühungen, eine bessere Rechtssetzung in den Mittelpunkt 
des Entscheidungsprozesses zu rücken, von Erfolg gekrönt waren. Auf internationaler Ebene wurden diese Bemühungen 
von der OECD anerkannt, die die Regulierungspolitik der EU 2018 als eine der besten einstufte. Dieser Erfolg sollte 
konsolidiert und auf lange Sicht ausgebaut werden.
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Anhängige Vertragsverletzungsverfahren zwischen 
Ende 2014 und 1. Mai 2019
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UMSETZUNG AUF DER RICHTIGEN EBENE

Wie im Weißbuch zur Zukunft Europas dargelegt, bedeutet Beschlussfassung 
auf der am besten geeigneten Ebene beispielsweise, dass dank der 
Kommissionsreformen nun 96 % der Entscheidungen zu staatlichen 
Beihilfen von den nationalen und nicht den europäischen Behörden 
getroffen werden. Im Vergleich mit 2013 ist dies ein Anstieg von 
28 Prozentpunkten.

96 % der Beschlüsse zu 
staatlichen Beihilfen wurden 
direkt auf nationaler Ebene 
gefasst.

Präsident Juncker hat eine eigene Taskforce eingerichtet, um der Kommission zu helfen, bei den „großen Fragen“ 
und den Sachverhalten einzugreifen, in denen sie bessere Ergebnisse erzielen kann als die Mitgliedstaaten allein. 
Im Jahr 2018 widmete sich die Taskforce dem Thema „Weniger, aber effizienteres Handeln“ und legte 
Präsident Juncker Empfehlungen dazu vor, wie lokale, regionale und nationale Behörden besser in die politische 
Entscheidungsfindung der EU eingebunden werden können. Aufbauend auf diesen Empfehlungen skizzierte die 
Kommission im Oktober 2018 den Weg zur Stärkung der Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit, 
damit die politischen Prioritäten effizienter umgesetzt werden.

ORDNUNGSGEMÄSSE ANWENDUNG DES EU-RECHTS

Rechtsvorschriften sind für Menschen und Unternehmen wertlos, wenn sie nicht korrekt angewendet oder durchgesetzt 
werden. Deshalb hat die Kommission sich vermehrt darum bemüht, dass Vertragsverletzungsverfahren wegen 
Nichtanwendung des EU-Rechts eröffnet bzw. abgeschlossen werden. Für eine wirksamere Durchsetzung nimmt die 
Kommission eine stärkere Priorisierung vor. Mehr als 1500 Fälle sind anhängig, und alle Mitgliedstaaten sind davon 
betroffen. Zusammen mit ihnen arbeitet die Kommission hart an einer nach Möglichkeit außergerichtlichen Lösung.

Die Juncker-Kommission hat seit ihrem Amtsantritt im November 2014 jedes Jahr über 500 Fälle 
abgeschlossen, ohne dass der Gerichtshof angerufen werden musste. Dies verdeutlicht, wie wirksam wir 
mit den nationalen Behörden zusammenarbeiten.

Die Juncker-
Kommission nimmt ihre 
Amtsgeschäfte auf.
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